
STADT GROSS-UMSTADT 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

  
 
 FB6/0057/2016 

 

 

Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterdirektwahl der Stadt 
Groß-Umstadt 2017 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Wahltermin für die Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  
der Stadt Groß-Umstadt wird auf  

 
Sonntag, 20.08.2017 

 
und eine evtl. Stichwahl auf 

 
Sonntag, 03.09.2017 

 
festgelegt 
 

Fachbereich: Fachbereich 6 
Sachbearbeiter: Gerhard Siebert 
Az:  

Datum: 02.06.2016 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Abstimmung 

Magistrat  Vorberatung  

Haupt- und Finanzausschuss  Vorberatung  

Stadtverordnetenversammlung  Entscheidung  



-2- 

 
Begründung: 
 
Die Wahl sowie eine evtl. notwendig werdende Stichwahl finden an einem Sonntag statt. Der Wahltag 
wird mit dem Tag der Stichwahl durch die Vertretungskörperschaft (Stadtverordnetenversammlung) 
bestimmt. 
 
Die Amtszeit von Herrn Bürgermeister Joachim Ruppert endet am 31.12.2017. Nach den Vorschriften 
der Hess. Gemeindeordnung (§42 (3)) und des Kommunalwahl-gesetzes (§ 42) muss die Direktwahl 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters frühestens sechs und spätestens drei Monate vor 
Freiwerden der Stelle durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Direktwahl der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters in Groß-Umstadt zwischen 01.07.2017 und 30.09.2017 stattfinden muss. 
 
In Anbetracht der Sommerferien vom 03.07.2017 bis 11.08.2017 sowie dem Bauermarkt und dem 
Winzerfest im September wird als Wahltermin Sonntag, 20.08.2017 und als Termin für eine evtl. 
Stichwahl Sonntag, 03.09.2017, vorgeschlagen.  
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